
Erwachsene:   EUR 100,00  

Jugendliche:    EUR   50,00  

Praxistag:   EUR 160,00 

Prüfungsgebühr:   EUR  50,00 

Fragenkatalog/Lernsoftware: 

        EUR  20,00  

Lernunterlagen:    EUR  60,00 

Lehrgangsgebühren:     

-  Bei Teilnehmern unter 18 Jahren muss die Zustimmung der gesetzlichen Vertreter vorliegen.  

  

 

Anmeldung zum Vorbereitungslehrgang  

 zur Staatlichen Fischerprüfung vom 

   19.09.2026 bis 07.11.2026 und zur  

Staatlichen Fischerprüfung  

 am 21.11.2026  
 

Teilnehmer/in:                                                 Erziehungsberechtigter:  
 
 

Name, Vorname  

 
 

Name, Vorname  

 
 

Straße                                                                           Straße  
 
 

PLZ Ort  

 
 

PLZ Ort  

 
 

Telefon                                                                          Telefon  
 
 

Email-Adresse                                                               Email-Adresse______ 
 
 
_____________ 

Geburtsdatum  
 
 

                 

 

H i n w e i s e :  

   

 
 
 
 
 
 

 

-  

 

Lehrgangsgebühren können nur bis 4  

rückerstattet werden.  

 

Wochen vor Beginn des Vorbereitungslehrgangs zu-  

-  

-  

Nach erfolgter Anmeldung zur Prüfung, kann die Prüfungsgebühr nicht mehr erstattet werden.  

Die Teilnahme am Vorbereitungslehrgang muss sich auf alle Prüfungsgebiete erstrecken, mit der  

jeweiligen Mindeststundenzahl in allen Sachgebieten (Theorieunterricht 24 Std. + Praxistag 8 Std.) und 

mindestens 32 Stunden dauern, da sonst eine Zulassung zur Staatlichen Fischerprüfung nicht möglich ist.  

-  Eine Haftung des Landesfischereiverbandes Baden-Württemberg e.V., des unterstützenden  
Mitgliedsvereins und/oder der Ausbildungspersonen des Landesfischereiverbandes für Schä-  

den jeder Art aus und im Zusammenhang mit der Durchführung des Vorbereitungslehrganges  

und der Fischerprüfung ist ausgeschlossen, soweit dies gesetzlich zulässig ist.  

-  Diesem Vorbereitungslehrgang sowie der Fischerprüfung liegen unter anderem die Ausbil-  
dungs- und Prüfungsordnung sowie die Kostenordnung des Landesfischereiverbands Baden-  

Württemberg e.V. zugrunde, diese kann beim Lehrgangsleiter eingesehen werden.  

Der Unterzeichner hat die vorstehenden Hinweise zur Kenntnis genommen, ist mit dem vorste-  

henden Haftungsausschluss einverstanden und erklärt die Richtigkeit seiner Angaben.  

 
 
Ort, Datum  

 
Unterschrift des Teilnehmers  
Unterschrift der Erziehungsberechtigten  

- 1 -  
 
 
 
 

Gültig ab 01.01.2026 



7. 

Alle organisatorisch mitwirkenden Personen (Lehrgangsleiter, Ausbilder, Referenten u.a) sind auf  

den Datenschutz verpflichtet und haben Maßnahmen zum Datenschutz anzuwenden.  

Die Auswertung der Prüfungsunterlagen wird durch eine neutrale Stelle vorgenommen, die  

vertraglich und weisungsgebunden vom Landesfischereiverband beauftragt ist.  

Die Aufbewahrung der Daten und deren Löschung erfolgt entsprechend aktuell geltenden Verord-  

nungen des Landes Baden-Württemberg.  

Eine Übermittlung an Dritte oder zu anderen Zwecken findet nicht statt.  

Der Landesfischereiverband Baden-Württemberg e.V. stellt entsprechend geltendem Recht einen  

angemessenen technischen und organisatorischen Datenschutz sicher. Bei vermuteter Verletzung  

des Datenschutzes können Sie sich an den Datenschutzbeauftragten des Landesfischereiverban-  

des Baden-Württemberg e.V. wenden.  

Ort, Datum  Unterschrift des Teilnehmers oder Erziehungsberechtigten      

Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten  
 
 
 
 
 
 

Teilnehmer/in:                                                  Erziehungsberechtiger:  
 
 

Name, Vorname  

 
 

Name, Vorname  

 
 

Straße                                                                           Straße  
 
 

PLZ Ort  

 
 

PLZ Ort  

 
 

Telefon                                                                          Telefon  
 
 

E-Mail-Adresse                                                               E-Mail-Adresse  
                                                                                             
 

Geburtsdatum ______ 

Der Landesfischereiverband Baden-Württemberg e.V. ist verpflichtet, Sie über die Verarbeitung personen-  

bezogener Daten zu informieren und Ihre Einwilligung in die Datenverarbeitung einzuholen:  
 

1.  
 

2.  
 
 
 
 

3.  
 
 
 

4. 

5.  

  

6. 

 

Ihre Daten werden ausschließlich für den Zweck der Anmeldung und zur Durchführung der Vorbe-  

reitungslehrgänge und zur Fischereiprüfung erhoben und verarbeitet.  

Die Erhebung der Daten erfolgt auf der Grundlage des Fischereigesetzes Baden-Württemberg  

(FischG), der Landesfischereiverordnung (LFischVO) und der zugehörigen Verwaltungsvorschrif-  

ten. Der Landesfischereiverband Baden-Württemberg e.V. ist mit der Organisation und Durchfüh-  

rung der Vorbereitungslehrgänge und der Fischereiprüfung offiziell beauftragt. Diesem obliegen die  

ordnungsgemäße Umsetzung gesetzlicher Vorschriften und die dazugehörige Dokumentation.  

Der Landesfischereiverband Baden-Württemberg e.V. hat in diesem Zusammenhang die erforderli-  

che und zweckgebundene Datenverarbeitung auf Dauer sicherzustellen. Dazu gehören die Erhe- 

bung erforderlicher Daten, das Führen von Teilnehmerlisten, die Auswertung von Prüfungen, die  

gesetzlich vorgesehenen anonymisierten Meldungen an Ministerien u.a

8.  
 

 
 
 

Einwilligung:   

Ich bin damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten zum oben genannten Zweck verarbeitet wer-  

den dürfen.  
 

________________________                    _______________________________________________  

 

      2   gültig ab 01.01.2026 



 

Anmelde- und Teilnahmebedingungen zur staatlichen Fischerprüfung und zum 
Vorbereitungslehrgang 2026 
 
Bei Teilnehmern unter 18 Jahren muss die Zustimmung der gesetzlichen Vertreter vorliegen. 
Eine Haftung des Landesfischereiverbandes Baden-Württemberg e.V., des unterstützenden 
Mitgliedsvereins, FV Wendlingen e.V. und/oder der Ausbildungspersonen des 
Landesfischereiverbandes für Schäden jeder Art aus und im Zusammenhang mit der 
Durchführung des Vorbereitungslehrganges und der Fischerprüfung ist ausgeschlossen, 
soweit dies gesetzlich zulässig ist. 
Lehrgangsgebühren können nur bis 2 Wochen vor Beginn des Vorbereitungslehrgangs 
zurückerstattet werden. Nach erfolgter Anmeldung zur Prüfung, kann die Prüfungsgebühr 
nicht mehr erstattet werden. 
 
Nicht erstattet werden auch für bestellte Ausbildungsunterlagen bereits geleistete Kosten, wenn der 
Teilnehmer nach Ablauf der unten näher bezeichneten Widerrufsfrist ausscheidet. 
Die Ausbildungsunterlagen werden für jeden Ausbildungsturnus neu erstellt und können für spätere 
Kurse nicht mehr oder nur eingeschränkt verwendet werden. 
Bei den Gebühren für den Kurs und dem Praxistag ist der Fragenkatalog des 
Landesfischereiverbandes Baden-Württemberg in Höhe von 20 € enthalten. Mit dem Fragenkatalog 
erhalten sie auch eine Lernsoftware damit sie Online jederzeit unterrichtsbegleitend lernen können. 
Dies wird unbedingt als Lernmaterial empfohlen. Falls sie den Fragenkatalog und die Lernsoftware 
nicht möchten, können sie diesen bei Kursbeginn zurückgeben und erhalten die Kosten zurück. 
Optional können sie weitere Lernunterlagen vom Landesfischereiverband mit der Anmeldung 
bestellen, um die erforderliche Lerntiefe zu erreichen. Die Bücher für die jeweiligen Sachgebiete 
sind auch Nachschlagewerke für alle Lerngebiete, die später immer wieder verwendet werden 
können. (Kosten für 6 Broschüren 60 €, Stand 11/2025) Natürlich gibt es auch weitere 
Lernunterlagen, über die wir sie bei der Infoveranstaltung informieren. 
 
Kursgebühr Erwachsene: 100 €/Praxistag 160 € + 20 € Lernsoftware für Erwachsene, 
Prüfungsgebühr 50 €, zusammen 330 €                                                                                                                  
Kursgebühr Kinder/Jugendliche 50 €/Praxistag 160 € + 20 € Lernsoftware und die 
Prüfungsgebühr 50 € des Landesfischereiverbandes zusammen 280 €    
Nach erfolgter, vollständiger Teilnahme am Vorbereitungslehrgang wird vom Lehrgangsleiter ein 
Nachweis über die Teilnahme ausgestellt. 
Nur dieser Nachweis gilt gemäß § 14 und 16 der Landesfischereiverordnung als Zulassung zur 
staatlichen Fischereiprüfung. Die Anmeldung beim Landesfischereiverband zur Prüfung erfolgt 
durch uns.  
Die Teilnahme am Vorbereitungslehrgang muss sich auf alle Prüfungsgebiete erstrecken, 
mit der jeweiligen Mindeststundenzahl in allen Sachgebieten und mindestens 32 Stunden 
dauern, da sonst eine Zulassung zur Staatlichen Fischerprüfung nicht möglich ist 
Eine Nachschulung ist kostenfrei, für alle weiteren wird eine Gebühr je nach Stundenzahl 
erhoben.  
Die Anmeldung zur staatlichen Fischereiprüfung und zum Vorbereitungslehrgang wird erst gültig 
mit dem Eingang aller Kosten und Gebühren. 
Anmeldeschluss ist der 05.09.2026 für den Herbstkurs. Ab dem 19.08.2026 ist der Widerruf 
ausgeschlossen.  Die Widerrufsfrist beträgt 4 Wochen. Sollten nach dem 05.09.2026 noch 
Plätze frei sein, ist eine Anmeldung bis Kursbeginn  am 19.09.2026 trotzdem noch möglich.                                                                               
Ansprechpartner im Sinne der Datenschutzverordnung ist unser Geschäftsführer beim                    
FV Wendlingen e.V. Herr Manfred Eigenstetter. Bei Kursbeginn müssen sie die 
Datenschutzerklärung unterzeichnen, ansonsten ist eine Teilnahme leider nicht möglich. 
Die Vergabe der Plätze erfolgt in der Reihenfolge des Zahlungseinganges. Sollte der Lehrgang 
bereits vor dem Anmeldeschluss voll sein, wird der Anmeldeschluss vorverlegt. 
Diesem Vorbereitungslehrgang sowie der Fischerprüfung liegen unter anderem die Ausbildungs- 
und Prüfungsordnung sowie die Kostenordnung des Landesfischereiverbands Baden-Württemberg 
e.V. zugrunde, diese kann beim Lehrgangsleiter eingesehen werden. 
Mit der Online-Anmeldung hat der Teilnehmer die vorstehenden Hinweise zur Kenntnis genommen, 
ist mit dem vorstehenden Haftungsausschluss einverstanden und erklärt die Richtigkeit seiner 
Angaben. 
Fischerverein Wendlingen e.V., 01.01.2026, gez. Lothar Maier, Lehrgangsleiter 

 


